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Hans-Dietrich Raapke

Beteiligung der Hochschule an der allgemeinen Erwachsenenbildung als Herausforderung

für Wbsenschaft und Praxb

In dem mir gestellten Thema ist von Herausforderungen die Rede. Fühlt sich jemand in

Wissenschaft oder Praxis durch die Beteihgung der Hochschulen an Veranstaltungen der

Erwachsenenbildung herausgefordert? Die Antwort müßte - wie so oft - mehrschichtig
ausfallen. Zunächst wird man eher auf Ambivalenz, auf weit gespannte Erwartungen bei

wenigen und reservierte oder skeptische Zurückhaltung bei vielen stoßen. Ablehnungen

gar äußern sich eher bedenklich als in scharfen Positionen. Aber selbst in den Formulie¬

rungen des Hochschulrahmengesetzes 1976 - im § 2 des HRG wird den Hochschulen

erstmals die Aufgabe der Weiterbildung übertragen - drückt sich einiges von jener
Ambivalenz aus: Die Hochschulen dienen dem weiterbildenden Studium, sie beteiligen
sich an Veranstaltungen der Weiterbildung und sie fördern die Weiterbildung ihres

Personals. Um Primärfunktionen der Hochschulen handelt es sich hier offenkundig nicht.

Dabei ist das alles keineswegs neu. Das weiterbildende Studium wird schon seit längerem

diskutiert, wenn auch meistens unter der Bezeichnung Kontaktstudium. Über die

Beteiligung der Hochschulen an Veranstaltungen der Weiterbildungseinrichtungen gibt es

inzwischen umfangreiche Erfahrungen, selbst wenn die sich mehr an einzelnen Orten

konzentriert haben. Sowohl am Ausgang des vorigen Jahrhunderts wie auch zwischen den

Kriegen und ab 1955 mit Einrichtung der Seminarkurse in Göttingen und Berlin hat es

Versuche und Ansätze gegeben, diese Beteüigung auch zu institutionalisieren. Freilich ist

in Deutschland die Mitwirkung in der Weiterbildung bisher und überwiegend eine mehr

private Angelegenheit der Wissenschaftler geblieben. Für die Weiterbildung des eigenen
Personals hat eine Reihe von Hochschulen hochschuldidaktische Zentren eingerichtet,
deren Wirkungen allerdings recht unterschiedlich beurteilt werden. Noch am ehesten

könnte neu genannt werden die Aufgabe der Hochschulen, die Weiterbildung ihres

nichtwissenschafthchen Personals zu fördern. Nicht zuletzt aber hat sich in den letzten

Jahren eine Reihe von Diskussionspositionen zunehmend geklärt.

1. Am 15. Februar 1982 hat das 136. Plenum der Westdeutschen Rektorenkonferenz eine

ausführliche Stellungnahme zu Fragen von „Hochschule und Weiterbildung" verabschie¬

det. Dies ist das erste Grundsatzpapier einer der großen westdeutschen Hochschulorgani¬
sationen zur Weiterbildung. Bisher war, wenn überhaupt, von Seiten der Hochschulen nur

beiläufig von Weiterbildung im Zusammenhang mit Wissenschaft und Hochschulen die

Rede. Dieser Stellungnahme der Westdeutschen Rektorenkonferenz dürfte deshalb eine

erhebliche Bedeutung beizumessen sein. Auch vom Wissenschaftsrat kann dem Verneh¬

men nach mit einer Stellungnahme zu diesem Thema in der nächsten Zeit gerechnet
werden. Zunächst aber hat die WRK für die ganze Breite ihrer Mitgliedshochschulen die

Diskussion eröffnet.

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz hat sich in den letzten Jahren mehrfach veranlaßt

gesehen, die Hochschulen vor allzu hohen Belastungen und vor einem Übermaß an

Ansprüchen von außen zu warnen oder zu bewahren. Auf diesem Hintergrund bekommt
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die Stellungnahme zum Verhältnis von Hochschulen und Weiterbildung, der das WRK-

Plenum jetzt zugestimmt hat, ein zusätzhches Gewicht.

Das WRK-Papier ist kein Empfehlungspapier, sondern eher eine Bestandsaufnahme,
obwohl etliche Vorschläge und Empfehlungen an die Hochschulen darin enthalten sind.

Auf den vierzehn Seiten dieses Papiers - diese Ausführhchkeit ist bemerkenswert -wird

zusammengefaßt all das vorgestellt, was zum TeU schon seit langem an Weiterbildung an

den Hochschulen oder im Zusammenwirken mit ihnen geschieht. Charakteristisch ist im

Gesamtduktus des Papiers die vorsichtige, behutsame Vorwärtsbewegung in ein neues

Feld hinein; und insoweit handelt es sich um eine klare, positive Stellungnahme.

Durch das Hochschulrahmengesetz sind die Hochschulen offiziell als Veranstalter und

Anbieter im Feld der institutionalisierten Weiterbildung mit Aufgaben versehen worden.

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz stellt nun die Hochschulen in dieser ihren neuen

Rolle vor und führt sie gleichsam in die Gesellschaft der bisherigen Institutionen ein.

Gerade auch gegenüber den älteren Trägern und Einrichtungen der Weiterbildung
erscheint wichtig, wie die WRK die Hochschulen hier einführt:

„Aufgrund der ständig wachsenden und wechselnden beruflichen und geseUschaftüchen Anforderun¬

gen ist die Weiterbildung zu einem wesentUchen Postulat der BUdungspoUtik geworden. Die

Hochschulen sind bereit, in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages im Rahmen ihrer Moghchkeiten
ihren Beitrag dazu zu leisten, ohne in Konkunenz zu anderen WeiterbUdungsträgern treten zu

woUen, die bereits über langjährige Erfahrungen in diesem Bereich verfügen. Die Hochschulen sind

zur Kooperation mit den anderen Trägern und Einrichtungen der WeiterbUdung bereit."

In realistischer Einschätzung der derzeitigen Möglichkeiten an den Hochschulen wird

freilich auch allzu großem Optimismus vorgebaut:

„Forschung und Lehre sind die Hauptaufgaben der Hochschulen und dürfen nicht vernachlässigt
werden. Dennoch müssen die Hochschulen sich Gedanken über die Moghchkeiten der Mitwirkung an
der Weiterbildung machen."

In Abgrenzung zur Weiterbildung außerhalb der Hochschulen spricht die WRK im

Bereich der Hochschulen einheitlich von wissenschaftlicher Weiterbildung. Damit dürfte

zunächst nur eine Kompetenzabgrenzung gemeint sein. Aber es wird auch eine Verant¬

wortung übernommen: „Die wissenschaftliche Weiterbildung ist eine Aufgabe der

Hochschulen, sie übernehmen durch ihre Organe die Verantwortung dafür."

Als nähere Bestimmung dessen, was die WRK unter wissenschaftlicher Weiterbildung
verstehen will, heißt es:

„Wissenschaftliche Weiterbildung bietet den Teünehmern Gelegenheit, sich gründüch und systema¬
tisch unter Anleitung von HochschuUehrkräften mit eigenem Studium in einem Sachgebiet fortzubil¬

den und die neuere Entwicklung der Forschung kennenzulernen. WissenschaftUche Weiterbildung
dient dem Erwerb neuer fachlicher Kenntnisse und Methoden. Somit kann sie zur Wahrung oder

Hebung eines einmal erworbenen Quaüfikationsniveaus beitragen und Befähigungen zur Erfüllung
wachsender und veränderter Anforderungen, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, vermitteln.

WissenschaftUche Weiterbildung orientiert sich an der Entwicklung der Wissenschaft, aber auch an

jeweüs zuzuordnenden Berufs- und Tätigkeitsfeldern."

Nach dem Wortlaut dieser WRK-Stellungnahme sind die Hochschulen bereit - und zwar

insgesamt und ohne Einschränkung - Zuständigkeit und die Verantwortung für das

weiterbildende und Kontaktstudium zu übernehmen, also für die WeiterbUdung von

Hochschulabsolventen. Aber auch für die Beteiligung der Hochschulen an Veranstaltun¬

gen anderer Träger der Weiterbildung sollen die Hochschulen die inhaltlich-fachliche

Verantwortung übernehmen.
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„Bei der Mitwirkung an Veranstaltungen der Weiterbildung sind die Hochschulen in der Regel nicht

selbst Veranstalter, sondern beteiligen sich in Zusammenarbeit mit den anderen Trägern und

Einrichtungen der Erwachsenenbildung an deren Veranstaltungen. Durch die Mitarbeit der Hoch¬

schulen an der ErwachsenenbUdung in Form von Seminarkursen sind in mehr als zwanzig Jahren

umfangreiche Erfahrungen gesammelt worden. Auch für andere Mitwirkungsformen der Hochschu¬

len an der ErwachsenenbUdung liegen inzwischen Erfahrungen vor. Als nützüch haben sich dabei die

KontaktsteUen für wissenschaftliche WeiterbUdung erwiesen."

Die Zulassungsbedingungen für das weiterbildende Studium sind lange umstritten gewe¬

sen. Daß die WRK hier keine Lösung im Sinne einer besonders großzügigen Öffnung des

Hochschulzugangs vorschlagen würde, überrascht nicht. Die WRK hat dazu eine sehr

offene Formulierung gewählt: „Zulassungskriterien und Dauer des weiterbildenden

Studiums entscheiden sich von Fach zu Fach, von Hochschule zu Hochschule und richten

sich nach dem Ziel des Studiums. Es ist aber wünschenswert, daß die zeitlichen und

inhaltlichen Bestimmungen in einer gleichen Fachrichtung einander an den Hochschulen

entsprechen."

An einer Stelle hat die WRK deutlich ihre Bedenken formuliert, und zwar sehr zu Recht:

„Mit Bedenken beobachten die Hochschulen zum Beispiel zunehmende Tendenzen, Veranstaltun¬

gen der Lehrerfort- und -Weiterbildung in spezielle Einrichtungen mit hauptberuflichen Lehrern zu

verlagern, die den Weisungen der Schulbehörden unterstehen. Für die WeiterbUdung von Lehrern

zur Erweiterung ihrer fachhchen Quaüfikation und Lehrbefähigung sind auch bei Zusatz- oder

Ergänzungsstudien unzweifelhaft die Hochschulen zuständig, da es sich dabei um WissenschaftUche

Ausbüdungsgänge handelt. Wenn der wissenschaftliche Charakter der Lehrerausbüdung gewahrt
bleiben soll, muß auch jede Qualifikationserweiterungin Form eines wissenschaftlichen Studiums vor

sich gehen."

Aufs ganze gesehen ist dieses Positionspapier der Westdeutschen Rektorenkonferenz eine

wichtige Wegmarke. Der Beschluß dürfte der WRK nicht ganz leichtgefallen sein. Nach

langer Beratungszeit ist bei der Verabschiedung dieses Papiers eine weitere Überarbei¬

tung beschlossen worden. Insbesondere geht es darum, daß die Aufgaben und Beiträge

der Fachhochschulen in der wissenschaftlichen Weiterbildung nicht außerhalb des Blick¬

feldes bleiben. Nicht zuletzt ist an dem WRK-Papier bemerkenswert, daß die ganze Breite

der bisher vorhandenen Moghchkeiten der wissenschaftlichen Weiterbildung einbezogen
wird: das weiterbildende Studium und das Kontaktstudium, die Beteiligung der Hoch¬

schulen an der Weiterbildung anderer Weiterbildungsträger wie auch an den Weiterbil¬

dungsmaßnahmen von Firmen, das Fernstudium und das Studium im Medienverbund, die

Weiterbildung des eigenen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals;

außerdem werden die Hochschulangebote des Zusatz-, Ergänzungs- und Aufbaustudiums

mit in dieses Feld von verwandten, aber untereinander und vom weiterbildenden Studium

zu unterscheidenden Kategorien aufgenommen. Absicht der Westdeutschen Rektoren¬

konferenz ist es ganz offenkundig, die Vielfalt in der Breite der Möglichkeiten zu erhalten

und weiterzuentwickeln. Dabei wird mehrfach betont, daß die Kooperation mit den schon

lange vorhandenen Einrichtungen der Erwachsenenbildung unerläßlich sei.

2. Die Hochschulen sind neue selbständige Anbieter und Veranstalter in dem Feld der

Weiterbildung. Die WRK hat sich für die Kooperation mit den vorhandenen Einrichtun¬

gen und Trägern entschieden und will es vermeiden, zu ihnen in Konkurrenz zu treten.

Werden die einzelnen Hochschulen oder andere Wissenschaftsorganisationen es genauso

halten? Werden sie sich möglicherweise mehr von der Konkurrenz als von der Koopera¬
tion versprechen? Das würde eine weitgehende und schwerwiegende Änderung der

deutschen Weiterbildungslandschaft zur Folge haben. Aber es ist nicht auszuschließen,
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daß diese Vorstellungen von der Konkurrenz der Hochschulen zu den anderen Weiterbil¬

dungseinrichtungen allmählich die Überhand gewinnen. Jedenfalls scheinen sie der

Weiterbüdungskommission des Wissenschaftsrates nicht ganz fernzuliegen.

Bei der Wahrnehmung allgemeiner und öffentlicher Aufgaben gelten derzeit noch

bestimmte Arbeitsteilungen und Kompetenzabgrenzungen, die meistens auch rechtüch

abgestützt sind. Dieses System der Arbeits- und Kompetenzteilung ist zweifellos stark

durchsetzt von ganz unterschiedlichen ständischen Elementen und Relikten. Und es ist mit

so etwas wie Privilegien verbunden, die dann, wenn sie von anderen kritisiert werden,
auch gern Monopole genannt werden, ob nun zu Recht oder zu Unrecht. So muß der Staat

nach preußischer Tradition den schulpflichtigen Kindern die Möglichkeit zum geregelten
Schulbesuch schaffen. Das bringt für den Staat aber auch mit sich das Privileg auf Erteilung
von normierten Schulabschlüssen. Die Hochschulen haben das Diplomierungsprivileg und
die wissenschaftlichen Hochschulen das Privileg der Promotion und Habilitation. Freilich

haben sie das Recht, auch die wissenschaftlichen Studien frei anbieten zu können,
inzwischen zumindest partiell an den Staat mit seinen Genehmigungsvorbehalten für die

Studiengänge verloren. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten besitzen noch das

Privileg zur Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehsendungen, aber die Hemm¬

schwelle, dieses Privileg anzuerkennen, ist inzwischen gefallen.

Auf dem Feld der Weiterbildung sind die Arbeits- und Kompetenzteilungen schon bisher

nicht sehr stabil und wirksam gewesen. Aber sie hatten doch eine gewisse normierende

Kraft. Wenn jetzt auch die Hochschulen auf diesem Feld als Konkurrenten auftreten

würden, so würden auch jene schwachen Arbeits- und Kompetenzteilungen gänzlich
hinfäüig werden. Man kann sich vorstellen, daß Hochschulen, wenn es ihnen möglicher¬
weise in Zukunft einmal an Erststudenten mangeln wird, nicht nur Studiengänge für die

Erstausbildung und bestimmte Studiengänge für die Weiterbildung anbieten, sondern im

Prinzip alles, was sie können - Hochschulen können alles -, daß sie also alles, wofür sie

Abnehmer finden, auch anbieten. Wenn der Vergleich auch nicht genau stimmt, so bietet

sich doch an der Hinweis auf die Rundfunkanstalten, denen gegenüber die Hemm¬

schwelle, daß bestimmte allgemein wichtige Funktionen in der Gesellschaft für öffentlich-

rechtliche und damit öffentlich kontrollierte Einrichtungen reserviert werden, gefallen ist.

Hier beginnt jetzt jeder, der Interesse und das erforderliche Geld hat, Anspruch zu

erheben auf Sendefrequenzen bzw. Kabelanschlüsse. Die Tendenz zur Privatisierung
öffentlicher Aufgaben greift jedoch auch in den Schul- und in den Hochschulbereich über.

In der Weiterbildung gibt es ohnehin schon zahlreiche privat-kommerzielle Anbieter.

Wenn die Hochschulen nicht mit spezifischen Ergänzungen, sondern mit einem breiten

Angebot auf diesem Feld als Konkurrent auftreten würden, stände zu befürchten, daß der

Konkurrenzkampf in voller Schärfe zwischen ungleichgewichtigen Konkurrenten losbre¬

chen würde. Hier kommt eine Herausforderung besonderer Art auf die Hochschulen zu.

3. Wissenschaftliche Weiterbildung kann - ähnüch wie die Westdeutsche Rektorenkonfe¬

renz das umrissen hat - eine eigene Aktivität der Hochschule zum Beispiel in Gestalt

weiterbildender Studiengänge sein, sich aber auch als Beteihgung der Hochschule an der

allgemeinen Erwachsenenbildung darstellen. Grundsatz ist dabei, daß die Hochschule im

einen wie im anderen Fall die inhaltüch-fachhche Verantwortung für diese wissenschaftli¬

che Weiterbildung übernimmt.

Um zu dieser Verantwortung stehen zu können, müssen - das ist beinahe selbstverständ¬

lich - in der wissenschaftlichen Weiterbildung die wesentlichen Bedingungen und Anfor-
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derungen wissenschaftlichen Arbeitens erfüllt sein. Nur sind diese Anforderungen schwer
als Regeln zu formalisieren. Hochschulen können ihre Verantwortung meistens nur in der

Weise wahrnehmen, daß sie eine Kommission, zum Beispiel eine Senatskommission,
dafür einsetzen, die über die Aktivitäten in der wissenschaftlichen Weiterbildung wacht.

Aus den bisherigen Erfahrungen läßt sich als eine der wenigen möglichen Regeln für

solche Kommissionstätigkeit festlegen, daß die Hochschule für ihre Aktivitäten in der

wissenschaftlichen Weiterbildung die gleichen Qualifikationen und Anforderungen vor¬

aussetzt, die für Lehre und Lehrtätigkeit innerhalb der Hochschule gelten. In der

wissenschaftlichen Weiterbildung können also in der Regel nur diejenigen lehren, die von

den Hochschulen mit der selbständigen Wahrnehmung von Lehraufgaben betraut sind.

Ein weiteres Kriterium könnte sein, daß ein Weiterbildungsangebot aus dem unmittelba¬

ren Forschungs- und Lehrgebiet des jeweiligen Wissenschaftlers oder einer Gruppe von

Wissenschaftlern stammt oder vielleicht dort überhaupt erst entstanden ist. Es muß sich

also immer um Wissenschaft „aus erster Hand" handeln. Was Wissenschaft ist, läßt sich

schwerlich abgrenzungswirksam bestimmen, dagegen schon eher, ob etwas direkt im

Prozeß von Forschung und Lehre an der Hochschule entstanden ist oder aus zweiter Hand

stammt. Als selbstverständüch ist ebenfalls anzusehen, daß für die wissenschaftliche

WeiterbUdung die allgemeinen Methodenregeln der Wissenschaften gelten. Aber darin

steckt mehr ein moralisches Postulat als eine kontrollierbare Regel. Denn die für die

Hochschule geforderte Methodenvielfalt erstreckt sich auch auf die wissenschaftliche

Weiterbildung.

Wichtiger als alle Überlegungen zu abgrenzenden Kriterien ist jedoch, daß mit dem

Wortgebrauch „wissenschaftliche WeiterbUdung" auf keinen FaU ein Gegensatz zu einer

„unwissenschaftlichen" - wie man früher sagte, „volkstümlichen" Weiterbildung oder

„Volksbildung" konstruiert werden sollte. Dieser Gegensatz hat in der deutschen

Tradition einmal eine große Rolle gespielt. Die aktive Mitwirkung der Hochschulen und

der dort arbeitenden Wissenschaftler an der Weiterbildung sollte auch die noch vorhande¬

nen Reste solcher Vorstellungen schheßlich als unsinnig erweisen.
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